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 






      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    


 

      
      
      
      
      
      
      

      
      
      


      
      



     

      
      
      
      
      





Die Daten der Bestandserhebung bilden die Grundlage für
die Erstellung der offiziellen Mitgliederstatistik des
Landessportbundes Sachsen (LSB). Daraus ergibt sich für den
LSB der Mitgliedsbeitrag im Deutschen Olympischen
Sportbund (DOSB), die Versicherungsprämie zur ARAG –
Sportversicherung, die Pauschalzahlungen an die VBG für
nebenberuflich tätige Übungsleiter sowie an die GEMA für
Veranstaltungen lt. Vertrag mit dem DOSB. Nur bei korrekter
Angabe aller Vereinsmitglieder besteht für ihren Verein
Anspruch auf die Leistungen aus den oben genannten
Gruppenverträgen. Deshalb ist das Formular (Vor- und
Rückseite) wahrheitsgemäß, vollständig und gut leserlich aus-
zufüllen. Es ist bis zum 10.01.2010 in der Geschäftsstelle des
zuständigen Stadt- oder Kreissportbundes (KSB/SSB) abzu-
geben. Die ausgewiesene Anzahl an Vereinsmitgliedern wird
für jeweils ein Kalenderjahr als verbindlich betrachtet. Weder
das Ausscheiden noch der Eintritt von Mitgliedern führen zu
einer Veränderung der Berechnungsgrundlagen. Das heißt,
die per 10.01.2010 gemeldeten Mitglieder werden sowohl zur
Beitragsberechnung als auch ggf. zur Sportförderung heran-
gezogen. Neugewonnene Mitglieder sind ebenfalls sportversi-
chert, wenn sie im Verein mit Eintrittsdatum erfasst sind und
ihren Mitgliedsbeitrag im Verein bezahlt haben.
Weil nur eine ehrliche Mitgliedermeldung aller Vereine die
Voraussetzung für die Gleichbehandlung bei Leistungen aus
Gruppenverträgen, insbesondere bei einer möglichen
Schadensregulierung, aber auch der Sportförderung darstellt,
werden auf der Grundlage von § 7 der Beitragsordnung
Stichproben zur Einhaltung der Meldeehrlichkeit durchge-
führt. Die Daten der Bestandserhebung helfen auch dem LSB
seine Aufgaben zu erfüllen. Dazu zählt insbesondere die
Lobbyarbeit für den Sport gegenüber der Politik und der
Verwaltung im Land, den Landkreisen sowie insbesondere
auch den Städten und Gemeinden. Auch zur Organisation
von Vereinsberatung, Aus- und Fortbildung sowie der
Festlegung von inhaltlichen Arbeitsschwerpunkten werden sie
immer wieder herangezogen. Der Vereinsname ist entspre-
chend der Eintragung im Vereinsregister einzutragen.
Längere Vereinsnamen sollten sinnvoll auf max. 50 Zeichen
abgekürzt werden. Zur Vereinfachung aller
Verwaltungsvorgänge im LSB wird jeder Verein unter einer
Registriernummer geführt. Diese Registriernummer ist bei
jeglichem Schriftwechsel sowie bei telefonischen Anfragen
anzugeben. Die ersten beiden Ziffern kennzeichnen den
betreuenden KSB/SSB, die letzten vier Ziffern kennzeichnen
die laufende Nummer im KSB/SSB. Die Postanschrift muss
ständig aktuell sein, um die Erreichbarkeit des Vereins bei
jeglichem Schriftverkehr (u.a. Zeitschrift des LSB
„Sachsensport“, Beitragsrechnung, Zuwendungsverträge) zu
gewährleisten. Über die angegebene Bankverbindung wird
gegebenenfalls die Sportförderung realisiert, aber auch der
fällige Beitrag an den LSB eingezogen. Unter dem
Freistellungsbescheid sind die Steuernummer des Vereins
und das Datum des aktuellen Freistellungsbescheides bzw.
der vorläufigen Bescheinigung der Gemeinnützigkeit einzu-
tragen. Das Datum der vorläufigen Bescheinigung darf im

Regelfall nicht länger als 18 Monate zurückliegen. Der
Freistellungsbescheid hat in der Regel drei, höchstens jedoch
fünf Jahre Gültigkeit. Dem LSB noch nicht vorliegende aktuel-
le Freistellungsbescheide sind als Kopie vorzulegen. Die
Anschriften der ausgewählten Vereinsvertreter (Vorstand
gemäß § 26 BGB) müssen vollständig ausgefüllt sein. Wichtig
ist, dass alle Veränderungen von Vereinsangaben, also
Adressen, Funktionen oder das Vereinskonto, umgehend
rechtsverbindlich gemeldet werden. Die Angaben zur
Ehrenamts- (männl./weibl.) und Beitragsstruktur sollten keine
besondere Mühe bereiten. Um Aussagen zur Altersstruktur
des ehrenamtlichen Engagements treffen zu können haben
wir drei Kategorien eingeführt. Um wiederum gute
Argumente gegenüber dem Freistaat über die
Eigenleistungen der Vereinsmitglieder unserer großen
Organisation zu haben, bitten wir nur die Höhe der durch die
Mitglieder erbrachten Einnahmen auszuweisen. Zur
Statistikerfassung (Blatt 2) sind im Abschnitt „A“ alle
Mitglieder in den entsprechenden Altersgruppen einzutra-
gen. Im Abschnitt „B“ müssen alle im Abschnitt „A“ aufge-
führten Mitglieder einer Sportart zugeordnet werden. Die
Anzahl der Mitglieder im Abschnitt „B“ kann nicht kleiner
sein als die Summe der Mitglieder in Abschnitt „A“. Können
Mitglieder keiner der angegebenen Sportart zugeordnet wer-
den, dann sollte die Erfassung unter „allg. Sportgruppe (191)“
oder unter „keine Zuordnung (199)“ erfolgen. Eine Erfassung
der Mitglieder in Landesfachverbänden erfolgt durch den LSB
nicht. Es ist also für den LSB unerheblich in welchem
Verband zum Beispiel die Sportart „Motorsport“ betrieben
wird. Für die im Teil „B“ aufgeführten Sportarten, ist die
Sportartennummer und das -kürzel aus der Liste
„Festlegungen zu den Sportartennummern 2010“ zu verwen-
den. Unter Gesundheitssport (186) (präventiv) bitten wir um
Zuordnung der Vereinsmitglieder, die zum Erhalt von Fitness
und Gesundheit vielseitig allgemeinen, wettkampfungebun-
denen Sport betreiben. Unter Rehabilitationssport (185) sol-
len die Mitglieder gemeldet werden, die aufgrund körperli-
cher Beeinträchtigungen mit bzw. ohne ärztliche Verordnung
in Rehabilitationssportgruppen aktiv sind. Die Sportstätten-
nutzung bitten wir ebenfalls auszuweisen. Dabei werden
Angaben über die Art und Anzahl sowie die Eigentums-
verhältnisse der genutzten Sportanlagen benötigt.
Vereinseigene Sportanlagen sind unter a) Verein aufzufüh-
ren. Die Anzahl der Sportanlagen die dem Verein durch die
Kommunen in Pacht übergeben worden sind, sind bitte unter
b) Pacht einzutragen. Werden kommunale Sportanlagen oder
Sportanlagen privater Betreiber genutzt, ist die Anzahl in
Spalte c) Kommune, privat oder vergleichbar einzutragen.
Die Höhe der jährlichen zu erwartenden Nutzungsgebühren
bzw. Betriebskosten für die Nutzung kommunaler oder priva-
ter Sportstätten sowie die Betriebskosten für die Nutzung der
vereinseigenen oder gepachteten Sportstätten sind in die ent-
sprechenden Spalten einzutragen. Die Bestandserhebung ist
rechtsverbindlich durch die gesetzlichen Vertreter des
Vereins im Sinne des § 26 BGB (s. Vereinsregisterauszug) zu
unterzeichnen.

Hinweise für die Bestandserhebung 2010
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